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Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

 

Frau Barbara Rupp hat mit Bescheid des Landratsamtes Lindau (Bodensee) vom 19.03.2024, 

Az. 31-6024-00150/24 die Baugenehmigung zum Anbau von vier Balkonen auf der Westseite 

des bestehenden Mehrfamilienwohnhauses auf der Flur Nr. 41 Gemarkung Scheidegg erhalten. 

 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können beim Landratsamt Lindau (Bodensee), 

Bregenzer Str. 35, Zimmer 316 nach vorheriger telefonischer Vereinbarung  

(Tel. 08382 270 – 317) eingesehen werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage der Bekanntma-

chung im Amtsblatt als bewirkt. 

 

Sie richtet sich an die Eigentümer, Wohnungs- und Teileigentümer der Nachbargrundstücke. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 

erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 

den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-

facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-

nisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-

erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Lindau (Bodensee), 19.03.2024 

Landratsamt Lindau (Bodensee) 

Peter Damm, Bauwesen 

EAPl 6024 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

 

Herr Martin Kohler hat mit Bescheid des Landratsamtes Lindau (Bodensee) vom 25.03.2024, 

Az. 31-6024-00990/23 die Baugenehmigung zum Neubau einer landwirtschaftlichen Maschi-

nenhalle auf der Flur Nr. 1730, 1731 Gemarkung Heimenkirch erhalten. 

 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können beim Landratsamt Lindau (Bodensee), 

Bregenzer Str. 35, Zimmer 316 nach vorheriger telefonischer Vereinbarung  

(Tel. 08382 270 – 317) eingesehen werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage der Bekanntma-

chung im Amtsblatt als bewirkt. 

 

Sie richtet sich an die Eigentümer, Wohnungs- und Teileigentümer der Nachbargrundstücke. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 

erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 

den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-

facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-

nisch einreichen.  
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der  

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Lindau (Bodensee), 25.03.2024 

Landratsamt Lindau (Bodensee) 

Peter Damm, Bauwesen 

EAPl 6024 

 

 

 

Aufgebot einer Sparurkunde 

  

Das Sparkassenbuch zu  

  

Konto 3211031087 

  

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt. 

  

Frau 

Erika John 

Birkach 11 

86830 Schwabmünchen 

  

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches. 

  

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten gel-

tend gemacht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

  

 Memmingen, 15.04.2024   

Sparkasse Schwaben-Bodensee 

Der Vorstand 

 EAPl 8310 

 

 

 

Aufgebot einer Sparurkunde 

  

Das Sparkassenbuch zu  

  

Konto 3501826790 

  

ist abhanden gekommen und wurde gesperrt. 
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Herrn 

Michael Rotter 

Buchenweg 6 

86868 Mittelneufnach  

  

beantragt das Aufgebot des genannten Sparkassenbuches. 

  

Rechte aus dieser Sparurkunde müssen von dem etwaigen Inhaber binnen drei Monaten gel-

tend gemacht werden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

  

Memmingen, 15.04.2024     

Sparkasse Schwaben-Bodensee 

Der Vorstand 

8310 

 

 

 

 

Haushaltssatzung des Abwasserverbandes Obere Leiblach für das Haushaltsjahr 

2024 

 

Aufgrund der Art. 41 und 42 KommZG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 und 2 GO, erlässt der Abwasser-

verband Obere Leiblach folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Haushaltsvolumen 

 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird 

 

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je 

1.507.200 € 

 

- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je 

2.269.700 € 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 

Kreditaufnahme 

 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden mit 1.000.000 € veran-

schlagt. 
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§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht veranschlagt. 

 

§ 4 

Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird auf 240.000 € festgesetzt (Art. 73 Abs 1 und 2 GO). 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

Heimenkirch, 15.04.2024  

gez. Markus Reichart 

Verbandsvorsitzender 

EAPl 941 

 

 

 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung Heimenkirch-Opfenbach 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund der Art. 41 und 42 KommZG, i.V.m. Art. 63 Abs. 1 und 2 GO, erlässt der Zweckver-

band Wasserversorgung Heimenkirch - Opfenbach folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Haushaltsvolumen 

 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird  

 

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1.652.500 € 

 

- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1.467.500 € 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 

Kreditaufnahme 

 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden mit 

1.100.000 € veranschlagt.   
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§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht veranschlagt. 

 

§ 4 

Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird auf  

270.000 € festgesetzt. 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

Heimenkirch, den 15.04.2024 

gez. Markus Reichart 

Verbandsvorsitzender 

EAPl 941 


